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6 5 1 . Verordnung: Änderung der Verordnung über den Gebührentarif für Untersuchungen nach dem
Pflanzenschutzgesetz

6 5 2 . Verordnung: Änderung der Verordnung über die Großkreditmeldung
6 5 3 . Verordnung: Änderung der Verordnung betreffend die Feststellung der Eignung zum Berufsoffizier

der Verwendungsgruppe H 2

651 . Verordnung des Bundesministers für
Land- und Forstwirtschaft vom 2. Oktober
1990, mit der die Verordnung über den
Gebührentarif für Untersuchungen nach dem

Pflanzenschutzgesetz geändert wird

Auf Grund der §§ 9 Abs. 3 und 4 und 13 Abs. 7 des
Pflanzenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 124/1948, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
Nr. 165/1987, in Verbindung mit § 46 Abs. 1 lit. a
des Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 440, in der
Fassung der Forstgesetz-Novelle 1987, BGBl.
Nr. 576, wird im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nister für Finanzen und hinsichtlich des § 13 Abs. 7
des Pflanzenschutzgesetzes auch im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für Gesundheit und
öffentlicher Dienst verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Land-
und Forstwirtschaft über den Gebührentarif für
Untersuchungen nach dem Pflanzenschutzgesetz,
BGBl. Nr. 313/1988, wird wie folgt geändert:

§ 2 lautet:

„§ 2. Ein Punkt der im § 1 festgesetzten
Gebühren entspricht einem Betrag von 11 S."

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. November 1990 in
Kraft.

Fischler

652. Verordnung des Bundesministers für
Finanzen vom 4. Oktober 1990, mit der die
Verordnung über die Großkreditmeldung

geändert wird

Auf Grund des § 16 des Kreditwesengesetzes,
BGBl. Nr. 63/1979, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 281/1990 wird nach Anhörung der
Oesterreichischen Nationalbank verordnet:

1. Die Großkreditmeldungs-Verordnung, BGBl.
Nr. 508/1986, wird wie folgt geändert:

§ 8 Abs. 3 lautet:

„(3) Kredite (Kreditrahmen) an den Bund, an die
Länder und an Banken sowie der tatsächliche Stand
der Ausnützungen dieser Kredite sind jeweils zum
31. Dezember jedes Jahres zu melden."

2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

Lacina

653. Verordnung des Bundesministers für
Landesverteidigung vom 5. Oktober 1990, mit
der die Verordnung betreffend die Feststellung
der Eignung zum Berufsoffizier der Verwen-
dungsgruppe H 2, BGBl. Nr. 240/1981, geän-

dert wird

Auf Grund der §§ 4 Abs. 3 und 42 Abs. 1 des
Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979, BGBl. Nr. 333,
wird verordnet:

Die Verordnung des Bundesministers für Landes-
verteidigung betreffend die Feststellung der Eig-
nung zum Berufsoffizier der Verwendungsgruppe
H 2, BGBl. Nr. 240/1981, wird wie folgt geändert:
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1. §2 lautet:
„§ 2. Im Auswahlverfahren sind zu bewerten:
1. die Kenntnisse aus Führung (formale Grund-

lagen) und Heereskunde (auf der Grundlage
einer Klausurarbeit);

2. die Kenntnisse aus dem Gefechtsdienst (auf
der Grundlage eines mit einer praktischen
Überprüfung verbundenen Gesprächs mit den
Mitgliedern des nach § 3 Abs. 4 gebildeten
Senates der Sachverständigenkommission);

3. die Kenntnisse aus dem Exerzierdienst,
Waffen- und Schießdienst, Fernmeldedienst,
der Geländekunde und aus dem Bereich der
Zusammenarbeit der Waffengattungen mit
Steilfeuerwaffen (auf der Grundlage eines mit
einer praktischen Überprüfung verbundenen
Gesprächs mit den Mitgliedern des nach § 3
Abs. 4 gebildeten Senates der Sachverständi-
genkommission);

4. die Kenntnisse der für das Bundesministerium
für Landesverteidigung maßgebenden Gesetze
und Verordnungen (auf der Grundlage einer
Klausurarbeit);

5. die körperliche Leistungsfähigkeit (auf der
Grundlage einer praktischen Überprüfung
durch die Mitglieder des nach § 3 Abs. 4
gebildeten Senates der Sachverständigenkom-
mission);

6. die allgemeine geistige, körperliche und
charakterliche Eignung (auf der Grundlage
von Gesprächen mit den Mitgliedern des nach
§ 3 Abs. 4 gebildeten Senates der Sachverstän-
digenkommission sowie der erforderlichen
Untersuchungen und Erhebungen);

7. die Kenntnisse aus Wehrpolitik (auf der
Grundlage einer Klausurarbeit)."

2. Dem § 3 wird folgender Abs. 6 angefügt:

„(6) Bei einem Bewerber, der als Berufsoffizier
der Verwendungsgruppe H 2 nicht geeignet ist, hat
der Senat weiters zu beschließen, ob der Bewerber
an der Nachprüfung für Offiziere des Milizstandes
teilnehmen darf."

Lichal


